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§ 2 Abs. 4:  
 Unter Erhaltung einer öffentlichen Pflichtschule ist zu verstehen: 
 1. die Bereitstellung und Instandhaltung des Schulgebäudes und der 

übrigen Schulliegenschaften sowie deren Reinigung, Beleuchtung und 
Beheizung, 

 2. die Anschaffung und Instandhaltung der Einrichtung und der Lehrmittel, 
 3. die Deckung des sonstigen Sachaufwandes, 
 4. die Beistellung des zur Betreuung des Schulgebäudes erforderlichen 

Hilfspersonals, 
 5. die Beistellung des Hilfspersonals für Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf, 
 6. an ganztägigen Schulformen (Schulen mit Tagesbetreuung) die 

Vorsorge für die Verpflegung der Schüler und für die Beistellung der für 
die Tagesbetreuung (ausgenommen die Lernzeiten) erforderlichen 
Lehrer und Erzieher oder fachlich geeigneten Personen, 

 7. die Vorsorge für die Beistellung von Schulärzten. 
 

§ 2 Abs. 4: 
Unter Erhaltung einer öffentlichen Pflichtschule ist zu verstehen: 
1… 
2… 
3… 
4… 
5… 
6. an ganztägigen Schulformen (Schulen mit Tagesbetreuung) die Vorsorge für 
die Verpflegung der Schüler und für die Beistellung der für die Tagesbetreuung 
(ausgenommen die Lernzeiten) erforderlichen Lehrer, Erzieher und 
Freizeitpädagogen oder fachlich geeigneten Personen, 
7… 

§ 11b Abs. 1: 
 Allgemeinbildende Pflichtschulen können als ganztägige Schulen geführt 
werden. Bei der Festlegung der Standorte solcher ganztägiger Schulformen ist 
auf die Zahl der Anmeldungen von Schülern zur Tagesbetreuung abzustellen. 
Unter Bedachtnahme auf die räumlichen Voraussetzungen und auf andere 
regionale Betreuungsangebote ist eine klassen-, schulstufen- oder 
schulübergreifende Tagesbetreuung jedenfalls ab 15 angemeldeten Schülern 
zu führen. Bei der Bedachtnahme auf die räumlichen Voraussetzungen ist bei 
der Festlegung des Standortes einer schulübergreifenden Tagesbetreuung 
neben den Räumlichkeiten am Schulstandort auch auf die Zumutbarkeit des 
Schulweges und auf ökonomisch sinnvolle Transportmöglichkeiten Rücksicht 
zu nehmen. 
 

§ 11b Abs. 1: 
Allgemeinbildende Pflichtschulen können als ganztägige Schulen geführt 
werden. Bei der Festlegung der Standorte solcher ganztägiger Schulformen ist 
auf die Zahl der Anmeldungen von Schülern zur Tagesbetreuung abzustellen. 
Unter Bedachtnahme auf die räumlichen Voraussetzungen und auf andere 
regionale Betreuungsangebote ist eine klassen-, schulstufen-, schularten- 
oder schulübergreifende Tagesbetreuung jedenfalls ab 15 angemeldeten 
Schülern zu führen. Bei Nichterreichung der nötigen Eröffnungszahl für 
eine dieser Betreuungsgruppen ist eine schulartübergreifende 
Tagesbetreuung jedenfalls ab 12 angemeldeten Schülern zu führen. Bei 
der Bedachtnahme auf die räumlichen Voraussetzungen ist bei der Festlegung 
des Standortes einer schulübergreifenden Tagesbetreuung neben den 
Räumlichkeiten am Schulstandort auch auf die Zumutbarkeit des Schulweges 
und auf ökonomisch sinnvolle Transportmöglichkeiten Rücksicht zu nehmen. 
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